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Einleitung

A. Einführung

Das Internationale Privatrecht bestimmt, welchen Staates Privatrecht in Sachverhal-
ten, in denen ein Bezug zu verschiedenen Staaten besteht, anzuwenden ist.1 Dies 
geschieht im modernen Kollisionsrecht der europäischen Staaten überwiegend durch 
die Bereitstellung von Kollisionsnormen durch den Gesetzgeber, welche für einen 
bestimmten Komplex von Rechtsfragen durch Bezugnahme auf ein Element des 
Sachverhalts auf das Recht eines Staates verweisen.2 Doch wie entscheidet man, wel-
che der Kollisionsnormen im konkreten Fall maßgeblich ist?

Die Frage erscheint auf den ersten Blick trivial. In vielen Fällen ist sie es auch. 
Stirbt ein unverheirateter Mann, so mag sich die Frage stellen, was mit seinem Ver-
mögen geschieht. Hat der Mann Bezüge zu verschiedenen Rechtsordnungen, ist er 
zum Beispiel Franzose, lebt aber seit Jahrzehnten in Deutschland, so ist nicht ohne 
Weiteres selbstverständlich, ob französisches oder deutsches Privatrecht diese Frage 
entscheidet. Das Internationale Privatrecht beantwortet die Frage nach dem anwend-
baren Recht durch ein System von Kollisionsnormen. In diesem Fall fällt die Aus-
wahl der maßgeblichen Kollisionsnorm für ein deutsches Gericht nicht schwer. Fin-
det der Todesfall nach dem 17.08.2015 statt und hat der Mann keine Rechtswahl für 
die Rechtsnachfolge von Todes wegen getroffen, so bestimmt Artikel 21 EuErbVO3 
das auf die Rechtsnachfolge von Todes wegen anwendbare Recht. Da diese Kollisions-
norm auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers im Zeitpunkt seines Todes im 
Wege der Sachnormverweisung (Gegenschluss aus Art.  34 EuErbVO4) abstellt und 
der Verstorbene in Deutschland lebt, entscheidet deutsches Sachrecht gemäß Art.  23 

1 Vgl. Kegel/Schurig, IPR, S.  4; Junker, IPR, §  1, Rn.  7.
2 So jedenfalls die hier vereinfacht dargestellte h. M., vgl. Junker, IPR, §  6, insbesondere Rn.  3, 

4, 8. Ob es tatsächlich die Rechtsfrage ist, die unter den Anknüpfungsgegenstand subsumiert wer-
den kann, ist umstritten und Gegenstand des dritten Kapitels dieser Arbeit.

3 Art.  21 Abs.  1 EuErbVO: „Sofern in dieser Verordnung nichts anderes vorgesehen ist, unter-
liegt die gesamte Rechtsnachfolge von Todes wegen dem Recht des Staates, in dem der Erblasser im 
Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte.“

4 Art.  34 Abs.  1 EuErbVO: „Unter dem nach dieser Verordnung anzuwendenden Recht eines 
Drittstaats sind die in diesem Staat geltenden Rechtsvorschriften einschließlich derjenigen seines 
Internationalen Privatrechts zu verstehen, soweit diese zurück- oder weiterverweisen auf:

a) das Recht eines Mitgliedstaats oder
b) das Recht eines anderen Drittstaats, der sein eigenes Recht anwenden würde.“
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Abs.  2 lit.  e) EuErbVO5 über die oben aufgeworfene Frage nach dem Übergang der 
zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte.

Aber gilt das auch, wenn der Mann mit einer Französin verheiratet ist, aus der Ehe 
Kinder hervorgegangen sind und die Ehepartner zum Zeitpunkt der Eheschließung 
in Frankreich gelebt haben? Diese Situation ändert zwar nichts an dem auf die 
Rechtsnachfolge von Todes wegen anwendbaren Recht, denn Art.  21 EuErbVO stellt 
auch dann auf den gewöhnlichen Aufenthalt des Erblassers im Zeitpunkt seines 
 Todes ab. Doch kann die oben aufgeworfene Frage nach dem Vermögen des Mannes 
auch durch Ehegüterrecht beeinflusst werden. Bei einer Eheschließung vor dem 
29.01.2019 wird das auf die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe anwendbare Recht 
für deutsche Gerichte durch Art.  15 Abs.  1 EGBGB a. F.6 i. V. m. Art.  14 Abs.  1 
 EGBGB a. F.7 bestimmt. Diese Kollisionsnormen stellen auf die gemeinsame franzö-
sische Staatsangehörigkeit im Zeitpunkt der Eheschließung ab. Anwendbar ist daher 
französisches Recht (zunächst im Wege der Gesamtverweisung nach Art.  4 Abs.  1 
S.  1 EGBGB8, welches die Verweisung im konkreten Fall annimmt9).

5 Art.  23 Abs.  2 EuErbVO: „Diesem Recht unterliegen insbesondere:
[…]
e) der Übergang der zum Nachlass gehörenden Vermögenswerte, Rechte und Pflichten auf die 

Erben und gegebenenfalls die Vermächtnisnehmer, einschließlich der Bedingungen für die Annah-
me oder die Ausschlagung der Erbschaft oder eines Vermächtnisses und deren Wirkungen;

[…]“
6 Art.  15 EGBGB i.d.F. v. 01.01.2000–28.01.2019:
„(1) Die güterrechtlichen Wirkungen der Ehe unterliegen dem bei der Eheschließung für die all-

gemeinen Wirkungen der Ehe maßgebenden Recht.
(2) Die Ehegatten können für die güterrechtlichen Wirkungen ihrer Ehe wählen
1. das Recht des Staates, dem einer von ihnen angehört,
2. das Recht des Staates, in dem einer von ihnen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder
3. für unbewegliches Vermögen das Recht des Lageorts.
[…]“
7 Art.  14 Abs.  1 EGBGB i.d.F. v. 01.01.2000–28.01.2019:
„Die allgemeinen Wirkungen der Ehe unterliegen
1. dem Recht des Staates, dem beide Ehegatten angehören oder während der Ehe zuletzt angehör-

ten, wenn einer von ihnen diesem Staat noch angehört, sonst
2. dem Recht des Staates, in dem beide Ehegatten ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben oder 

während der Ehe zuletzt hatten, wenn einer von ihnen dort noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hat, hilfsweise

3. dem Recht des Staates, mit dem die Ehegatten auf andere Weise gemeinsam am engsten ver-
bunden sind.“

8 Art.  4 Abs.  1 EGBGB: „Wird auf das Recht eines anderen Staates verwiesen, so ist auch dessen 
Internationales Privatrecht anzuwenden, sofern dies nicht dem Sinn der Verweisung widerspricht. 
Verweist das Recht des anderen Staates auf deutsches Recht zurück, so sind die deutschen Sachvor-
schriften anzuwenden.“

9 Die güterrechtlichen Ehewirkungen richten sich in Frankreich für seit dem 01.09.1992 verhei-
ratete Paare nach dem Haager Ehegüterrechtsabkommen, welches bei Nichtvorliegen einer Rechts-
wahl gemäß Art.  4 auf den ersten gewöhnlichen Aufenthalt nach Eheschließung abstellt. Für vor 
dem 01.09.1992 geschlossene Ehen gilt bei fehlender Rechtswahl das Recht des Staates, in dem die 
Ehegatten ihren ersten auf Dauer angelegten ehelichen Wohnsitz genommen haben, vgl. dazu Beck-
OK GBO/Zeiser, GBO Internationale Bezüge, Stand 02.09.2024, Rn.  84.10.
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In dieser Situation ist also deutsches Sachrecht das Erbstatut, französisches Sach-
recht das Ehegüterstatut. Steht der Ehefrau nun gemäß §§  1931 Abs.  1 S.  1, 1371 
Abs.  1 BGB10 die Hälfte des Erbes zu oder nur ein Viertel gemäß §  1931 Abs.  1 S.  1 
BGB? Ist das Viertel aus §  1931 Abs.  1 S.  1 BGB um das Viertel aus §  1371 Abs.  1 
BGB zu erhöhen oder nicht? Das hängt davon ab, ob §  1371 Abs.  1 BGB zur Anwen-
dung berufen ist. Nach dieser Regelung ist bei einer Ehe im gesetzlichen Güterstand 
der Erbteil des überlebenden Ehegatten um ein Viertel zu erhöhen. Da vorliegend 
deutsches Recht Erbstatut ist und französisches Recht Güterrechtsstatut, ist das nur 
dann der Fall, wenn die Regelung erbrechtlich „qualifiziert“ wird, wenn sie also von 
der Verweisung der erbrechtlichen Kollisionsnorm erfasst ist.11 In diesem Fall ist die 
Auswahl der Kollisionsnorm, die beantwortet, ob §  1371 Abs.  1 BGB anwendbar ist, 
nicht offensichtlich. Es kommen sowohl Art.  21 EuErbVO als auch Art.  15 Abs.  1 
EGBGB a. F. i. V. m. Art.  14 Abs.  1 EGBGB a. F. infrage. Die Ursache hierfür liegt 
nicht in der speziellen Anordnung des §  1371 Abs.  1 BGB allein. Vielmehr liegt jede 
Regelung, die einerseits eine bestehende Ehe, andererseits den Todesfall eines der 
Ehegatten voraussetzt und in ihrer Rechtsfolge eine Anordnung bezüglich des Ver-
mögens des Verstorbenen enthält, in gewisser Hinsicht „zwischen“ Ehegüterrecht 
und Erbrecht.

Das Zusammenspiel von Ehegüterrecht und Erbrecht ist es auch, welches einer der 
beiden Entdecker des Problems der Qualifikation, Étienne Bartin, als Ausgangs-
punkt für seine bahnbrechende und ungemein provozierende12 Abhandlung „De 
l’impossibilité d’arriver à la suppression définitive des conflits de lois“13 nahm, einem 
Aufsatz über die Unmöglichkeit, die endgültige Beseitigung von Gesetzeskonflikten, 
also den internationalen Entscheidungseinklang, zu erreichen.14

Bartin nahm dort den durch ihn berühmt gewordenen Fall der maltesischen Witwe, 
welcher am 24.12.1889 durch die Cour d’appel d’Alger entschieden wurde,15 zum Aus-
gangspunkt.16 François Bartholo und Marie Aquilina, beide maltesische Staatsangehö-

10 §  1931 Abs.  1 BGB: „Der überlebende Ehegatte des Erblassers ist neben Verwandten der ers-
ten Ordnung zu einem Viertel, neben Verwandten der zweiten Ordnung oder neben Großeltern zur 
Hälfte der Erbschaft als gesetzlicher Erbe berufen.“

§  1371 Abs.  1 BGB: „Wird der Güterstand durch den Tod eines Ehegatten beendet, so wird der 
Ausgleich des Zugewinns dadurch verwirklicht, dass sich der gesetzliche Erbteil des überlebenden 
Ehegatten um ein Viertel der Erbschaft erhöht; hierbei ist unerheblich, ob die Ehegatten im einzel-
nen Falle einen Zugewinn erzielt haben.“

11 Was Gegenstand der Qualifikation ist, insbesondere, ob es tatsächlich Sachnormen sind, die 
qualifiziert werden, ist umstritten und Gegenstand des dritten Kapitels dieser Arbeit.

12 Vgl. Weber, Theorie der Qualifikation, S.  40.
13 Bartin, Clunet 24 (1897), 225–255, 466–495, 720–738.
14 Vgl. zu Étienne Bartin und der Entdeckung des Qualifikationsproblems grundlegend Weber, 

Theorie der Qualifikation, S.  40 f.; sowie in dieser Arbeit: Kapitel  1, Abschnitt C., S. 63 ff.
15 Cour d’appel d’Alger v. 24.12.1889, Clunet 18 (1891), 1171–1175; gekürzt abgedruckt bei Ancel/

Lequette, Grands arrêts, S.  73–75, mit ausführlicher Besprechung auf S.  75 ff.
16 Bartin, Clunet 24 (1897), 225 (227 ff.); Zusammenfassungen der Darstellung des Falls durch 

Bartin auch bei Weber, Theorie der Qualifikation, S.  41 f. Fn.  26; Bernasconi,  Qualifikationsprozess, 
S.  100 f.



4 Einleitung

rige, heirateten auf maltesischem Gebiet.17 Später ließ sich der Ehemann in Algerien, 
damals französisches Staatsgebiet, nieder, wo er Immobilien erwarb.18 Nach seinem 
Tod forderte seine Ehefrau Marie Aquilina einen Anteil an diesen Immobilien von ei-
ner Erbin des Verstorbenen.19 Bartin zufolge berief sie sich dabei auf Vorschriften des 
maltesischen Sachrechts, nach welchen ein Anspruch in der konkreten Situation tat-
sächlich existierte.20 Dabei ging es insbesondere um Art.  17 Code de Rohan, wonach 
der überlebende Ehegatte, wenn er arm ist, ein Viertel des Vermögens des vorher ver-
storbenen Ehegatten als Nießbrauch erhält.21 Nach französischem Sachrecht existierte 
ein Anspruch in der konkreten Situation nicht.22 Das französische Kollisionsrecht be-
stimmte maltesisches Recht als Ehegüterrechtsstatut, französisches Recht dagegen in 
Bezug auf die Rechte an den Immobilien in Algerien als Erbrechtsstatut.23 Durch die 
Cour d’appel d’Alger war zu entscheiden, ob die infrage stehenden maltesischen Vor-
schriften von der Verweisung der Kollisionsnorm zum Ehegüterrecht erfasst wurden 
oder nicht. Mit anderen Worten: Welche Kollisionsnorm ist maßgeblich?

Die Koordination von Sachrecht und Kollisionsrecht wäre schon innerhalb einer 
einzigen Rechtsordnung in vielen Fällen komplex genug. Bei §  1371 Abs.  1 BGB 
etwa war noch unter umfassender Geltung des deutschen EGBGB für beide in Be-
tracht kommenden rechtlichen Kategorien, in Form von Art.  25 EGBGB a. F.24 und 

17 Vgl. Bartin, Clunet 24 (1897), 225 (227); Bernasconi, Qualifikationsprozess, S.  100; Weber, 
Theorie der Qualifikation, S.  41 f. Fn.  26.

18 Vgl. Bartin, Clunet 24 (1897), 225 (227 f.); Bernasconi, Qualifikationsprozess, S.  100; Weber, 
Theorie der Qualifikation, S.  41 f. Fn.  26.

19 Vgl. Bartin, Clunet 24 (1897), 225 (228); Bernasconi, Qualifikationsprozess, S.  100; Weber, 
Theorie der Qualifikation, S.  41 f. Fn.  26.

20 Vgl. Bartin, Clunet 24 (1897), 720 (725). Ob diese Behauptung Bartins zutreffend ist, ist in der 
Literatur umstritten, vgl. dazu kritisch Bernasconi, Qualifikationsprozess, S.  101 ff.; sowie in dieser 
Arbeit: Kapitel  1, Abschnitt C.II.2., S.  69 ff.

21 Art.  17 Code de Rohan: „Après la dissolution du mariage contracté sans acte écrit et lorsqu’il 
n’est pas né d’enfants, de sorte que les biens n’ont pas été confondus et partagés en trois portions, le 
conjoint survivant aura en usufruit, s’il est pauvre, le quart des biens du conjoint prédécédé; il aura 
en outre la propriété et l’usufruit de la moitié des biens qu’ils auront acquis pendant le mariage par 
leur travail et leur industrie, le tout après prélèvement des dettes.“

Freie Übersetzung (alle Übersetzungen in dieser Arbeit, welche nicht ausdrücklich als fremde 
Übersetzungen gekennzeichnet sind, sind eigene Übersetzungen, welche unter Zuhilfenahme der 
heute üblichen technischen Mittel vorgenommen wurden):

Art.  17 Code de Rohan: „Nach der Auflösung einer Ehe, die ohne schriftliche Urkunde geschlos-
sen wurde und aus der keine Kinder hervorgegangen sind, so dass das Vermögen nicht verschmol-
zen und in drei Teile geteilt wurde, erlangt der überlebende Ehegatte, wenn er arm ist, ein Viertel 
des Vermögens des vorher verstorbenen Ehegatten als Nießbrauch; außerdem erlangt er Eigentum 
und Nießbrauch an der Hälfte des Vermögens, das das Ehepaar während der Ehe nach Abzug der 
Verbindlichkeiten durch Arbeit und Gewerbe erworben hat.“

22 Vgl. Bernasconi, Qualifikationsprozess, S.  100.
23 Vgl. Weber, Theorie der Qualifikation, S.  41 f., Fn.  26.
24 Art.  25 EGBGB a. F.: „(1) Die Rechtsnachfolge von Todes wegen unterliegt dem Recht des 

Staates, dem der Erblasser im Zeitpunkt seines Todes angehörte.
(2) Der Erblasser kann für im Inland belegenes unbewegliches Vermögen in der Form einer 

Verfügung von Todes wegen deutsches Recht wählen.“
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Art.  15 Abs.  1 EGBGB a. F. i. V. m. Art.  14 Abs.  1 EGBGB a. F. umstritten, von wel-
cher der beiden deutschen Kollisionsnormen diese deutsche Sachnorm erfasst ist. 
Die Fragestellung wird noch komplexer, wenn es um die Koordination verschiedener 
Sachrechtsordnungen miteinander und um die Koordination inländischen Kolli-
sionsrechts mit ausländischem Sachrecht geht. Was ist, wenn es nicht um die Einord-
nung von §  1371 Abs.  1 BGB in das deutsche Kollisionsrechtssystem, sondern um die 
Einordnung des angesprochenen Art.  17 Code de Rohan geht? Geht es bei dieser 
Vorschrift um ein eheliches Güterrechtsverhältnis? Oder handelt es sich um eine er-
brechtliche Vorschrift? Oder geht es bei dieser Vorschrift um nachehelichen Unter-
halt, setzt sie doch immerhin Bedürftigkeit voraus?

Dieselben Rechtsverhältnisse können in den verschiedenen Staaten in sehr unter-
schiedlicher Weise ausgestaltet sein. Vor dem Hintergrund der Idee, die Rechtsver-
hältnisse von derjenigen Rechtsordnung beurteilen zu lassen, in welcher dieses 
Rechtsverhältnis seinen „Sitz“ habe, haben am Ende des 19.  Jahrhunderts in etwa 
zeitgleich und unabhängig voneinander Franz Kahn25 und Étienne Bartin26 folgendes 
Problem erkannt:

„Wenn es keinen naturnotwendigen Inhalt der Rechtsverhältnisse gibt, wenn demnach die 
Natur der Rechtsverhältnisse, aus der wir alle Sätze des internationalen Privatrechts abstrahie-
ren, ihre Quelle in den einzelnen Territorialrechten hat […], so muß es häufig vorkommen, daß 
für Rechtsverhältnisse verschiedener Territorien ein verschiedener privatinternationaler ‚Sitz‘ 
abzuleiten ist, obgleich diese Rechtsverhältnisse eine weitgehende Wesensverwandtschaft ha-
ben.“27

Welche Rechtsordnung entscheidet, welche Eigenschaften ein Rechtsverhältnis sei-
ner Natur gemäß hat? Und welche Rechtsordnung entscheidet, als Teil welchen 
Rechts verhältnisses eine einzelne staatliche Regelung anzusehen ist?

„Quelle est […] en droit international privé, la loi qui fournit la qualification des droits?“28

Nachdem die Problematik durch Kahn und Bartin entdeckt wurde,29 entwickelte sich 
die Qualifikation zu einem der „theoretisch umstrittensten Grundprobleme des 
IPR“30. Es ist bereits unklar, ob die Qualifikation die Subsumtion unter den Anknüp-
fungsgegenstand oder die Auslegung des Anknüpfungsgegenstands oder einen diese 
Schritte umfassenden Gesamtprozess darstellt.31 Der Begriff der Qualifikation wird 

25 Kahn, JherJb 30 (1891), 1–143 = Kahn, Abhandlungen Band  I, S.  1–123.
26 Bartin, Clunet 24 (1897), 225–255, 466–495, 720–738.
27 Kahn, Abhandlungen Band  I, S.  96 f.
28 Bartin, Clunet 24 (1897), 225 (229).
Freie Übersetzung: „Welche Rechtsordnung entscheidet im Internationalen Privatrecht über die 

Qualifikation von Rechten?“
29 Vgl. Weber, Theorie der Qualifikation, S.  3 f., 42.
30 von Hoffmann/Thorn, IPR, §  6 Rn.  1.
31 Vgl. zum Streit ausführlich in dieser Arbeit: Einleitung, Abschnitt B., S.  11 ff.; sowie die 

Nachweise in Fn.  61 ff.
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keineswegs einheitlich verwendet,32 im Gegenteil: „Nirgends redet man […] so an-
einander vorbei, wie hier.“33

Zunächst soll der Begriff nicht mit der in Deutschland wohl herrschenden Auffas-
sung als Subsumtion unter den Anknüpfungsgegenstand34, sondern als Gesamtpro-
zess der Auswahl der für den Rechtsanwender maßgeblichen Kollisionsnorm ver-
standen werden, da dieser Gesamtprozess in dieser Arbeit untersucht wird. Letztlich 
geht es um die sachliche Reichweite der Kollisionsnorm und damit um eine Abgren-
zung des sachlichen Anwendungsbereichs der Kollisionsnormen untereinander. Im 
zweiten Abschnitt dieser Einleitung wird der Begriff der Qualifikation ausführlich 
besprochen.35

Diese Untersuchung wurde mit der Aussage eingeleitet, Kollisionsnormen würden 
für einen bestimmten Komplex von Rechtsfragen, den Anknüpfungsgegenstand, 
durch Bezugnahme auf ein Element des Sachverhalts, das Anknüpfungsmoment, auf 
das Recht eines Staates verweisen.36 Das ist aber bereits umstritten. Was Gegenstand 
der Qualifikation ist, was also unter den Anknüpfungsgegenstand zu subsumieren ist 
oder, anders formuliert, woraus sich der Anknüpfungsgegenstand zusammensetzt, 
wird nicht einheitlich beurteilt. Sind es Sachnormen oder Lebenssachverhalte? Oder 
ist es etwas, das zwischen diesen beiden Gegensätzen anzusiedeln ist, wie etwa die 
(konkrete oder abstrakte) Rechtsfrage oder das (konkrete oder abstrakte) Rechtsver-
hältnis?

Die im letzten Jahrhundert am kontroversesten diskutierte Frage ist diejenige nach 
dem sogenannten Qualifikationsstatut, der Rechtsordnung, deren Systembegriffe für 
die Qualifikation maßgeblich sind.37 Hat man sich an den Systembegriffen der Sach-
normen der lex fori zu orientieren, an denjenigen der Sachnormen der lex causae, 
oder sind die Begriffe der Kollisionsnormen unabhängig von etwaigen Sachnormen 
autonom aus dem Kollisionsrecht heraus zu bestimmen? Und wenn eine autonome 
Auslegung nötig ist, wie hat man hier vorzugehen?

Zwar hat der Streit über das Qualifikationsstatut auf nationaler Ebene in jüngerer 
Zeit an Brisanz und Schärfe verloren und es besteht heute in Deutschland weitgehen-
de Einigkeit darüber, dass die Auslegung der Kollisionsnormen und die Subsumtion 

32 Finkelmeier, Qualifikation der Vindikation und des EBV, S.  16.
33 Ferid, IPR, Rn.  4–46; ähnlich Weber, Theorie der Qualifikation, S.  220.
34 MüKoBGB/von Hein, Einleitung IPR, Rn.  109, BeckOK BGB/Lorenz, Stand 01.08.2024, Ein-

leitung IPR, Rn.  54; Staudinger/Looschelders, Einleitung IPR, Rn.  1083; Junker, IPR, §  7 Rn.  14 f.; 
von Hoffmann/Thorn, IPR, §  6 Rn.  2; Kropholler, IPR, S.  114; Wengler, FS Martin Wolff, 337.

35 Vgl. in dieser Arbeit: Einleitung, Abschnitt B., S. 11 ff.
36 Vgl. Junker, IPR, §  6, insbesondere Rn.  3, 4, 8.
37 Vgl. Kropholler, IPR, S.  121: „Qualifikationsstatut ist die Rechtsordnung, die für die Qualifi-

kation maßgebend ist.“ Auch der Begriff Qualifikationsstatut wird allerdings nicht einheitlich ver-
wendet. Zum Teil wird darunter nur die Frage verstanden, welche Rechtsordnung über den Qualifi-
kationsprozess entscheidet. Andere scheinen darunter die Frage zu verstehen, wessen sachrecht-
liche Systematisierung entscheidend für die Qualifikation ist. Manche Meinungsstreitigkeiten sind 
wohl in Wahrheit Missverständnisse, vgl. zu alldem ausführlich in dieser Arbeit: Kapitel  2, Ab-
schnitt D.II.5, S. 137 ff.
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unter die Kollisionsnormen „kollisionsrechtlich autonom“ im Wege einer funktio-
nal-teleologischen Qualifikation zu erfolgen habe, wobei eine Orientierung an den 
Sachnormen der lex fori der Ausgangspunkt sei.38 Die kollisionsrechtliche Autono-
mie ist bei dieser Methode nur schwach ausgeprägt, da die Orientierung am Sach-
recht der lex fori sehr stark ist. Daher sollte man nicht von autonomer Qualifikation, 
sondern besser von einer „aufgeklärten lex fori-Qualifikation“ sprechen, wie dies 
Jan von Hein in deutscher Übersetzung der auf Otto Kahn-Freund zurückgehenden 
englischsprachigen Bezeichnung „enlightened lex fori doctrine“39 vorschlägt.40 Je-
doch bestehen weiterhin viele Missverständnisse, da sich nicht nur in Bezug auf den 
Begriff der Qualifikation selbst, sondern auch in Bezug auf die Diskussion zum Qua-
lifikationsstatut kein einheitlicher Begriffsapparat herausgebildet hat.

Vor allem aber hat die Diskussion in jüngster Zeit durch die Europäisierung des 
Internationalen Privatrechts eine neue Dimension erhalten. Zu nennen sind etwa die 
Rom  I-VO, die Rom  II-VO, die Rom  III-VO, die EuErbVO, die EuGüVO, die  EuPartVO 
sowie die EuUnthVO, welche Kollisionsnormen als für die (teilnehmenden) Mitglied-
staaten unmittelbar anwendbares Recht (vgl. Art.  288 AEUV41) in weiten Bereichen 
des Schuldrechts, des Familienrechts und des Erbrechts bereitstellen und welche in 
Deutschland allesamt gelten.

Bei der Qualifikation auf europäischer Ebene sind gewisse Besonderheiten gegen-
über rein nationalem Kollisionsrecht zu beachten. Um eine einheitliche Anwendung 
der Kollisionsnormen, also eine wirksame Kollisionsrechtsvereinheitlichung, zu ge-
währleisten, sind die Begriffe im Europäischen Kollisionsrecht sowohl europarechts-
autonom, also von einem in den Mitgliedstaaten bereits bestehenden Begriffs-
verständnis unabhängig,42 als auch kollisionsrechtsautonom, das heißt von einem 

38 Vgl. von Hoffmann/Thorn, IPR, §  6 Rn.  1; MüKoBGB/von Hein, Einleitung IPR, Rn.  121; 
Staudinger/Looschelders, Einleitung IPR, Rn.  1091; Kropholler, IPR, S.  126 ff.; Köhler, IPR, Rn.  39; 
Junker, IPR, §  7, Rn.  25 ff.; Looschelders, IPR, Vorbem. zu Art.  3–6 EGBGB, Rn.  16 f.

39 Vgl. Kahn-Freund, Recueil des cours 143 (1974), 377: „All this does to show that an ‚enlight-
ened‘ lex fori doctrine of classification, i.e., a doctrine distinguishing between the domestic and the 
conflicts concepts of the lex fori is viable, but sometimes precariously so.“; vgl. auch Bogdan, PIL, 
S.  190.

40 MüKoBGB/von Hein, Einleitung IPR, Rn.  121 mit Fn.  554; ihm folgend Junker, IPR, §  7, 
Rn.  19.

41 Art.  288 AEUV:
„Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union nehmen die Organe Verordnungen, Richt-

linien, Beschlüsse, Empfehlungen und Stellungnahmen an.
Die Verordnung hat allgemeine Geltung. Sie ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmit-

telbar in jedem Mitgliedstaat. […]“
42 Vgl. zum Grundsatz der autonomen Auslegung im europäischen Privatrecht Gebauer/Teich-

mann in: Europäisches Privat- und Unternehmensrecht, §  1, Rn.  67 ff.; Riesenhuber in: Europäische 
Methodenlehre, §  10, Rn.  4–7; Stotz in: Europäische Methodenlehre, §  20, Rn.  19; Köhler, IPR, 
Rn.  29; Junker, IPR, §  2, Rn.  20; Rauscher/von Hein, Einleitung Rom  I-VO, Rn.  54; zur autonomen 
Auslegung des EuGVÜ: Scholz, Autonome Auslegung.
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Begriffsverständnis des Sachrechts unabhängig, auszulegen. Der Grundsatz der au-
tonomen Qualifikation ist auf europäischer Ebene anerkannt.43

Das wird zwar zum Teil auch für das nationale Kollisionsrecht behauptet. Doch 
gemeint ist auf nationaler Ebene lediglich, dass eine umfassende Begriffskohärenz 
des Kollisionsrechts mit dem materiellen Recht nicht erforderlich ist. Eine Orientie-
rung an den Systembegriffen der materiellrechtlichen lex fori ist aber nicht nur mög-
lich. Es ist aufgrund des Grundsatzes der Einheit der Rechtsordnung auch nahelie-
gend und wird von der herrschenden Auffassung in der deutschen Literatur und 
Rechtsprechung angenommen und praktiziert.44

Im System des europäischen Rechts gibt es aber kaum europäische Sachnormen 
im Privatrecht, welche bei der autonomen Systembildung herangezogen werden 
könnten. An den Sachnormen einer einzelnen nationalen Rechtsordnung darf man 
sich nicht orientieren. Möglich sind nur rechtsvergleichende Erwägungen. Diese Au-
tonomie des Kollisionsrechts vom Sachrecht, die Unmöglichkeit sich nur an einer 
einzigen materiellen Privatrechtsordnung bei der Auslegung der Begriffe des euro-
päischen Rechts und damit auch im Rahmen des Auswahlprozesses der Kollisions-
norm, der Qualifikation, zu orientieren, ist wohl die größte Herausforderung und 
Besonderheit bei der Qualifikation auf europäischer Ebene.

Gerade wegen dieser Schwierigkeit existieren im Europäischen Kollisionsrecht 
neben den eigentlichen Kollisionsnormen eine Fülle von qualifikationsrelevanten 
Normen. Zu nennen sind hier insbesondere die Normen, die den Anwendungsbereich 
der Verordnung positiv und negativ festlegen, die Normen, die die Reichweite des 
anzuwendenden Rechts festlegen, sowie die Begriffsbestimmungen.

43 Weller in: Europäisches Privat- und Unternehmensrecht, §  8, Rn.  58; Junker, IPR, §  7, Rn.  43; 
MüKoBGB/von Hein, Einleitung IPR, Rn.  133 m. w. N. in Fn.  616; Metzger, Qualifikation, in: Hand-
wörterbuch des Europäischen Privatrechts, S.  1221; Bariatti, Classification, in: Encyclopedia of 
PIL, Vol.  1, S.  360 ff.; Reuter, Qualifikation der Haftung des falsus procurator, S.  45 m. w. N. in 
Fn.  196 f.; ständige Rechtsprechung des EuGH, vgl. nur EuGH, Urteil vom 14.10.1976 – C-29/76 
(LTU) = NJW 1977, 489: „Für die Auslegung des Begriffs ‚Zivil- und Handelssachen‘ im Hinblick 
auf die Anwendung des Übereinkommens vom 27.9.1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und 
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (EuGVÜ) ist nicht das 
Recht irgendeines der beteiligten Staaten maßgebend, vielmehr müssen hierbei die Zielsetzungen 
und die Systematik des Übereinkommens sowie die allgemeinen Rechtsgrundsätze, die sich aus der 
Gesamtheit der innerstaatlichen Rechtsordnungen ergeben, herangezogen werden.“; EuGH, Urteil 
vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377: „Vorab ist darauf hinzuweisen, dass 
nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs aus den Erfordernissen sowohl der einheitlichen 
Anwendung des Unionsrechts als auch des Gleichheitssatzes folgt, dass die Begriffe einer Vor-
schrift des Unionsrechts, die für die Ermittlung ihres Sinnes und ihrer Bedeutung nicht ausdrück-
lich auf das Recht der Mitgliedstaaten verweist, in der Regel in der gesamten Union eine autonome 
und einheitliche Auslegung erhalten müssen“. Weitere Nachweise zur umfangreichen Rspr. des 
EuGH bei MüKoBGB/von Hein, Einleitung IPR, Rn.  133, Fn.  616; und bei Weller in: Europäisches 
Privat- und Unternehmensrecht, §  8, Rn.  58, Fn.  195. Anderer Ansicht ist Baratta, Yearbook of Pri-
vate International Law 6 (2004), 155 (167 f.), der einen flexiblen Ansatz befürwortet.

44 Vgl. dazu Mansel, FS Canaris, S.  739 (750 ff.).
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Doch auch neben diesen unmittelbar qualifikationsrelevanten Vorschriften gibt es 
im Europäischen Kollisionsrechts eine Vielzahl an Vorschriften, die unmittelbar an-
dere Ziele verfolgen als die Reichweite der Kollisionsnorm festzulegen, dies aber 
mittelbar tun und somit mittelbar qualifikationsrelevant sind. So hängt die Qualifika-
tion auf europäischer Ebene zum Beispiel eng mit der Auslegung der Normen des 
Europäischen Internationalen Zivilprozessrechts zusammen.45 Anders als auf deut-
scher nationaler Ebene hat der europäische Gesetzgeber im Internationalen Zivilpro-
zessrecht und im Internationalen Privatrecht oft dieselben Begriffe verwendet und 
auch seinen Willen zum Ausdruck gebracht, dass diese im Einklang miteinander 
auszulegen sind. Paradigmatisch ist die Orientierung bei der Auslegung des Ver-
tragsbegriffes in Art.  1 Abs.  1 Rom  I-VO an dem weiten Vertragsbegriff in der 
Rechtsprechung des EuGH zu Art.  7 Nr.  1 lit.  a) EuGVVO unter Berücksichtigung 
von Erwägungsgrund 7 Rom  I-VO.46

Schließlich obliegt die letztverbindliche Entscheidung über die Auslegung der 
Kollisionsnormen des europäischen Rechts und damit nach ganz herrschender Mei-
nung auch über die Qualifikation nicht den mitgliedstaatlichen Gerichten, sondern 
dem EuGH.47 So hatte der EuGH in einem aufsehenerregenden Urteil am 01.03.2018 
in der Rechtssache Mahnkopf ein Qualifikationsproblem entschieden, welches schon 
vorher den Weg in fast jedes deutsche Lehrbuch und in die meisten deutschen Kom-
mentierungen gefunden hatte.48 Es ging um die Qualifikation des oben erwähnten 
§  1371 Abs.  1 BGB.49 Erst drei Jahre zuvor hatte der BGH diese Frage zum autono-
men deutschen Kollisionsrecht, das heißt zu den damaligen Art.  14 Abs.  1, 15 Abs.  1, 
25 EGBGB, zugunsten einer ehegüterrechtlichen Qualifikation höchstrichterlich 
entschieden und sich damit der bis dahin in Deutschland vorherrschenden Literatur-
auffassung angeschlossen.50

45 Zum Zusammenhang zwischen IPR und IZVR auf europäischer Ebene vgl. Lüttringhaus, 
RabelsZ 77 (2013), 31–68 sowie am Beispiel von Art.  6 Rom  I-VO und Art.  15 Brüssel I-VO a. F. 
Rühl, GPR 2013, 122–133.

46 Zur Brüssel I-VO: EuGH, Urteil vom 17.06.1992 – C-26/91 (Handte), Rn.  15; EuGH, Urteil 
vom 20.01.2005 – C-27/02 (Engler) = NJW 2005, 811 (813), Rn.  51; EuGH, Urteil vom 28.01.2015 – 
C-375/ 13 (Kolassa), Rn.  39; zur Übertragung auf die Rom  I-VO: EuGH, Urteil vom 21.01.2016 – 
C-359/ 14, C-475/14 (ERGO Insurance/P&C Insurance) = NJW 2016, 1005 (1006), Rn.  43 f.; vgl. 
auch Junker, IPR, §  15, Rn.  4; BeckOK BGB/Spickhoff, Stand 01.08.2024, Art.  1 Rom  I-VO, Rn.  30.

47 Vgl. Junker, IPR, §  7, Rn.  15 a. E. Daran ließe sich zweifeln, wenn man den Qualifikationspro-
zess ausschließlich als Subsumtion unter den Anknüpfungsgegenstand auffasste. Allerdings gehen 
auch jene Autoren, welche die Subsumtion in den Mittelpunkt stellen, davon aus, dass die Subsum-
tion nicht von der Auslegung zu trennen ist, vgl. Junker, IPR, §  7, Rn.  15 a. E.; zum Spannungsfeld 
zwischen Auslegung und Anwendung auf den konkreten Fall vgl. außerdem Schima, Vorabent-
scheidungsverfahren, S.  24; Nordmeier, FS Müller-Graff, S.  1146 ff. und kritisch Groh, Auslegungs-
befugnis, S.  32 ff. Die Prüfungskompetenz des EuGH für die Subsumtion einer Sachnorm unter den 
Anknüpfungsgegenstand einer europäische Kollisionsnorm ablehnend: Kreße, GPR 2019, 195 
(197 f.), vgl. zu dieser Frage in dieser Arbeit: Kapitel  4, Abschnitt B.II., S. 233 ff.

48 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377.
49 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377.
50 BGH, Beschluss vom 13.05.2015 – IV ZB 30/14 = NJW 2015, 2185: „Der pauschale Zugewinn-
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Dem Urteil des EuGH lag folgender Sachverhalt zugrunde:51 Der am 29.08.2015 
verstorbene deutsche Staatsangehörige Herr Mahnkopf war zum Zeitpunkt seines 
Todes mit der deutschen Staatsangehörigen Frau Mahnkopf verheiratet.52 Der ge-
wöhnliche Aufenthalt beider Ehegatten war in Berlin.53 Einzige Erben waren die 
Ehefrau und der gemeinsame Sohn des Paares.54 Die Ehegatten lebten im gesetz-
lichen Güterstand.55 Zum Nachlass des Verstorbenen gehörte unter anderem ein Mit-
eigentumsanteil an einem Grundstück in Schweden.56 Weil Frau Mahnkopf in der 
Folge die Erteilung eines Europäischen Nachlasszeugnisses beantragte, in der sie 
und ihr Sohn als Miterben je zur Hälfte ausgewiesen sein sollten, stellte sich die 
Frage, ob die Regelung des §  1371 Abs.  1 BGB, welche den gesetzlichen Erbteil von 
einem Viertel der Ehefrau aus §  1931 Abs.  1 BGB um ein Viertel erhöhen würde, in 
den Anwendungsbereich der Europäischen Erbrechtsverordnung falle.57 Das Amts-
gericht Schöneberg verneinte dies und der Antrag wurde abgelehnt.58

In der Folge legte das Kammergericht Berlin, bei dem Frau Mahnkopf Beschwerde 
gegen diese Entscheidung einlegte, dem EuGH folgende Frage vor: „Ist Art.  1 Abs.  1 
der Verordnung Nr.  650/2012 dahin auszulegen, dass sich der Anwendungsbereich 
der Verordnung (‚von Todes wegen‘) auch auf Bestimmungen des nationalen Rechts 
bezieht, die, wie §  1371 Abs.  1 BGB, güterrechtliche Fragen nach dem Tod eines Ehe-
gatten durch Erhöhung des gesetzlichen Erbteils des anderen Ehegatten regeln?“59

Obwohl es in der Entscheidung vordergründig nicht um die Abgrenzung verschie-
dener Kollisionsnormen ging (denn auch das in diesem Fall nach Art.  14 Abs.  1, 15 
Abs.  1 EGBGB anwendbare Ehegüterrecht war deutsches Recht, so dass die Anwen-
dung des §  1371 Abs.  1 BGB außer Frage stand), sondern um die Ausstellung eines 
Nachlasszeugnisses, wurde die weite Vorlagefrage des Kammergerichtes als Quali-
fikationsfrage mit Konsequenzen auch für die Einordnung der deutschen Regelung 
in Fällen, in denen ihre Anwendung infrage steht, interpretiert.

Der EuGH legte Art.  1 EuErbVO dahin aus, „dass eine nationale Bestimmung wie 
die im Ausgangsverfahren in Rede stehende, wonach beim Tod eines Ehegatten ein 
pauschaler Zugewinnausgleich durch Erhöhung des Erbteils des überlebenden Ehe-
gatten vorzunehmen ist, in den Anwendungsbereich der Verordnung fällt“60, und 
entschied damit diametral entgegengesetzt zum BGH drei Jahre zuvor (wohlgemerkt 

ausgleich nach §  1371 I BGB ist im Sinne der Art.  15, 25 EGBGB rein güterrechtlich zu qualifizie-
ren.“

51 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  20–25.
52 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  20.
53 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  20.
54 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  20.
55 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  21.
56 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  21.
57 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  23 ff.
58 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  24.
59 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  30.
60 EuGH, Urteil vom 01.03.2018 – C-558/16 (Mahnkopf) = NJW 2018, 1377, Rn.  44.
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Pauschalmethode 154 ff., 159
PECL 230 ff.
praesumtio similitudinis 125 f.
Privatscheidung 297 ff.
Prüfungskompetenz des EuGH 233 ff.

Qualifikation 
– aufgeklärte lex fori-Qualifikation 133 f., 

203 ff.
– autonome 90 ff., 116, 137 f., 222 ff.
– Entdeckung des Problems 25 ff.
– europarechtsautonome 222 ff.
– funktionale 52, 116 ff., 139 f., 206 ff., 

234 ff.
– im staatsvertraglichen Kollisionsrecht  

292 ff.
– lege causae 40 ff., 81 ff., 136 f., 224 f.
– lege fori 42, 47 ff., 55 ff., 61, 71 ff., 136, 

204 ff.
– lege normae 110 ff., 138 f.
– primäre 110 f.
– rechtsvergleichende 94 ff.
– sekundäre 111
– teleologische 116 ff., 130 ff., 139 f.
– Qualifikationsbegriff 6, 11 ff., 
– Qualifikationsgegenstand 141 ff., 181 ff., 

201
– Qualifikationskatalog 258
– Qualifikationsmethode 137 f., 184 ff.
– Qualifikationsstatut 70, 137 f.
– Qualifikationsverweisung 113 f., 227 f.

Rabel, Ernst 94 ff.

Rechtsfolge der Kollisionsnorm 154 ff., 
172 ff., 200

Rechtsfrage 146 ff.
Rechtsinstitut 148
Reichweite der Verweisung 154 ff., 172 ff., 

200, 258

Sahyouni-Entscheidung 299 f.
Schurig, Klaus 171, 178 ff.
Statutenlehre 142 ff.
subjektives Korrelat 50, 164

Tatbestand der Kollisionsnorm 173 ff.,  
200

Tennessee-Wechsel-Entscheidung 53 ff., 88, 
120 f.

Trennung von Tisch und Bett 122, 206 f.

Umfang der kollisionsrechtlichen 
 Verweisung 154 ff.

Universalismus 104 ff.
unmittelbar qualifikationsrelevante 

Regelungen 254 ff.

Verästelung des Kollisionsrechts 109 f.
von Bar, Ludwig 32, 78
von Savigny, Friedrich Carl 28 ff., 48 ff., 

75, 143 ff., 152 ff.

Wengler, Wilhelm 131 f.
Wolff, Martin 84 ff.

Zirkelschluss der lex causae-Theorie 86
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